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DIE EIDGENOSSISCHE ALTERS- UND
HINTERLASSENENVERSICHERUNG

(Fortsetzung)

Der Kreis der Versicherten

Versichert sind alle Personen, die in der Schweiz wohnen. Des-
gleichen alle Personen, die wohl im Ausland wohnen, aber in der
Schweiz erwerbstiitig sind, also die sogenannten Grenzginger, ferner
Schweizer Biirger, die im Ausland fiir einen Arbeitgeber in der
Schweiz titig sind und von diesem entléhnt werden.

Eine Ausnahme machen Auslinder, die im Genusse diplomati-
scher Vorrechte stehen, sowie solche, die einer auslindischen staat-
lichen Alters- und Hinterlassenenversicherung angehéren, sofern
der Einbezug in die Versicherung fiir sie eine nicht zumutbare
Doppelbelastung bedeuten wiirde, und endlich solche, die nur ver-
hiltnismissig kurze Zeit in der Schweiz erwerbstiitig sind, wie zum
Beispiel auslindische Gelehrte mit einem kurzfristigen Lehrauftrag.

Das Gesetz macht also keinen Unterschied zwischen erwerbs-
titigen und nichterwerbstiitigen Personen. Ebensowenig macht es
den Einbezug in die Versicherung von der Art der Erwerbstitig-
keit abhingig, umschliesst also sowohl alle selbstindig und nicht
selbstindig erwerbenden Personen, gleichgiiltig wie hoch oder nied-
rig deren Einkommen sein mag. Es kann sich auch niemand der
Versicherungspflicht deswegen entziehen, weil er bereits fiir das
Alter und die Angehérigen durch den Abschluss eines privaten Ver-
sicherungsvertrags hinreichend vorgesorgt hat, da eine solche Aus-
nahme dem Grundsatz der Volkssolidaritit, auf dem sich die AHV
erhebt, widersprechen wiirde.
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Die wenigen Ausnahmen, die das Gesetz zulidsst, betreffen aus-
schliesslich Sonderfille.

Was die obligatorische Versicherung der Auslinder angeht, so
besteht diese unabhingig davon, ob das Ausland Gegenrecht hilt
oder nicht. Dagegen wird diesem Umstand bei der Rentenbemes-
sung Rechnung getragen, indem in der Schweiz ansissigen Aus-
lindern, deren Heimatstaat den dort niedergelassenen Schweizer
Biirgern hinsichtlich der Alters- und Hinterlassenenversicherung
nicht die gleichen Rechte zuerkennt wie den eigenen Biirgern, die
Renten um ein Drittel gekiirzt werden. Durch diese unterschied-
liche Rentenbemessung bekommt der Bund ein Mittel in die Hand,
um die auslindischen Staaten zu veranlassen, die dort ansissigen
Schweizerbiirger hinsichtlich der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung den eigenen Biirgern gleichzustellen. Da Alters- und Hin-
terlassenenversicherungen heute bereits in einem grossen Kreis aus-
lindischer Staaten bestehen, kime die AHV somit indirekt auch
Auslandschweizern zugute.

Fiir die Auslandschweizer besteht iibrigens auch die Méglich-
keit, sich freiwillig in der AHV zu versichern und sich dadurch
ebenfalls in den Genuss der Staatsbeitrdge zu setzen. Unmittelbar
beim Inkrafttreten des Gesetzes steht dieses Recht allen Ausland-
schweizern zu, die das 65. Altersjahr noch nicht zuriickgelegt haben
oder dieses nach sechs Monaten erreichen. Zu einem spiteren
Zeitpunkt konnen die freiwillige Mitgliedschaft nur Auslandschwei-
zer erwerben, die das 30. Altersjahr noch nicht zuriickgelegt haben.
Schweizer Biirger, die der AHV angehoren und spéiter ihre Tatig-
keit oder ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen, konnen selbstver-
stindlich ihre Mitgliedschaft aufrechterhalten.

Die Beitriige der Versicherten

Ueber die Beitragspflicht enthidlt Art. 3 des Gesetzes folgende
Bestimmungen:

Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbs-
titigkeit ausiiben, auf jeden Fall aber vom ersten Tag des der Vollen-
dung des 20. Altersjahres folgenden Kalenderhalbjahres bis zum letzten
Tag des Kalenderhalbjahres, in welchem sie das 65. Altersjahr vollendet
haben.

Von der Beitragspflicht sind befreit:

a) die erwerbstitigen Kinder bis zum 31.Dezember des Jahres, in
welchem sie das 15. Altersjahr zuriickgelegt haben;
b) die nichterwerbstitigen Ehefrauen von Versicherten sowie die im

Betriecbe des Ehemannes mitarbeitenden Ehefrauen, soweit sie keinen

Barlohn beziehen;

c) die nichterwerbstitigen Witwen;

38



	Die eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversicherung [Fortsetzung] : der Kreis der Versicherten

